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Auszug der die Opioidsubstitutionsbehandlung betreffenden Inhalte: 
 
§ 5 Ausnahmen vom Betäubungsmittelgesetz  
 
Einer Erlaubnis nach § 3 des Betäubungsmittelgesetzes bedarf auch nicht, wer im Rahmen des 
Betriebs einer öffentlichen Apotheke oder einer Krankenhausapotheke zur Sicherstellung des 
nicht aufschiebbaren Betäubungsmittelbedarfs für die Behandlung von Patienten in Anlage III 
des Betäubungsmittelgesetzes bezeichnete Betäubungsmittel an eine öffentliche Apotheke 
oder eine Krankenhausapotheke abgibt. 
 
§ 6 Ausnahmen von der Betäubungsmittel-Verschreibungsverordnung  
 
(1) Zur Sicherstellung der Substitutionsbehandlung von opioidabhängigen Patienten, denen 
ein Substitutionsmittel verschrieben, verabreicht oder zum unmittelbaren Verbrauch 
überlassen wird, darf der substituierende Arzt  
1. abweichend von § 5 Absatz 4 Satz 2 der Betäubungsmittel-Verschreibungsverordnung 
gleichzeitig mehr als zehn Patienten mit Substitutionsmitteln behandeln,  
2. abweichend von § 5 Absatz 5 Satz 3 der Betäubungsmittel-Verschreibungsverordnung über 
die dort genannten Zeiträume hinaus von einem suchtmedizinischen nicht qualifizierten Arzt 
vertreten werden,  
3.abweichend von § 5 Absatz 8 Satz 2 Nummer 1 der Betäubungsmittel-
Verschreibungsverordnung Substitutionsmittel in der für bis zu sieben aufeinanderfolgende 
Tage benötigten Menge verschreiben,  
4.abweichend von § 5 Absatz 8 Satz 3 der Betäubungsmittel-Verschreibungsverordnung 
innerhalb einer Kalender-woche dem Patienten bis zu vier Verschreibungen, jedoch nicht 
mehr als eine Verschreibung an einem Tag aus-händigen,  
5. abweichend von § 5 Absatz 8 Satz 4 der Betäubungsmittel-Verschreibungsverordnung und 
§ 5 Absatz 9 Satz 6 der Betäubungsmittel-Verschreibungsverordnung die Verschreibung auch 
ohne persönliche Konsultation an den Patienten aushändigen,  
6. abweichend von § 5 Absatz 10 Satz 1 und 2 der Betäubungsmittel-
Verschreibungsverordnung auch anderes als das in § 5 Absatz 10 Satz 1 und 2 der 
Betäubungsmittel-Verschreibungsverordnung bezeichnete Personal zum Überlassen von 
Substitutionsmitteln zum unmittelbaren Verbrauch einsetzen, soweit das dort bezeichnete 
Personal hierfür nicht oder nicht in dem erforderlichen Umfang zur Verfügung steht; in 



Fällen, in denen die Durchführung des Überlassens von Substitutionsmitteln zum 
unmittelbaren Verbrauch in der ambulanten Versorgung eines Substitutionspatienten 
außerhalb der Praxis des substituierenden Arztes nach den Feststellungen des substituierenden 
Arztes nicht angemessen gewährleistet werden kann, dürfen auch solche volljährigen 
Personen zum Überlassen von Substitutionsmitteln zum unmittelbaren Verbrauch eingesetzt 
werden, die von einer Apotheke mit Botendiensten beauftragt sind.  
7. Macht der substituierende Arzt von den Ausnahmen nach Satz 1 Nummer 6 Gebrauch, ist 
er verpflichtet, hierzu Vereinbarungen gemäß § 5 Absatz 10 Satz 1 Nummer 3 oder Satz 2 
Nummer 1 Buchstabe b oder Nummer 2 bis 4 der Betäubungsmittel-
Verschreibungsverordnung zu treffen.  
 
(2) Abweichend von § 8 Absatz 6 Satz 1 der Betäubungsmittel-Verschreibungsverordnung 
darf der substituierende Arzt zur Sicherstellung der Substitutionsbehandlung von 
opioidabhängigen Patienten in Notfällen, unter Beschränkung auf die zur Behebung des 
Notfalls erforderliche Menge, Substitutionsmittel auf einer Notfall-Verschreibung 
verschreiben. Die Anforderungen nach § 8 Absatz 6 Satz 2 bis 6 der Betäubungsmittel-
Verschreibungsverordnung bleiben unberührt.  
 
(3) Abweichend von § 8 Absatz 3 Satz 1 der Betäubungsmittel-Verschreibungsverordnung 
dürfen zur Sicherstellung der Versorgung mit Betäubungsmitteln Betäubungsmittelrezepte 
auch außerhalb von Vertretungsfällen übertragen werden. 
 


